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Bebauungsplan Nr. 47  "Wohngebiet Lauesche Straße"

Der Stadtrat beschließt:

1. die Billigung des Entwurfes des Bebauungsplanes Nr. 47 "Wohngebiet Lauesche Straße"
    (Anlagen 1, 2, 3, 4 und 5),

2. die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
    gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in Form eines schriftlichen Beteiligungsverfahrens,

3. die Beteiligung der Öffentlichkeit in Form einer öffentlichen Auslegung des Entwurfes
    des Bebauungsplanes Nr. 47 "Wohngebiet Lauesche Straße" für die Dauer eines Monats
    gemäß § 3 Abs. 2 BauGB.

4. Der Beschluss ist öffentlich bekannt zu machen.
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Oberbürgermeister
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Beratungsergebnis

Beschlussgremium: Stadtrat Sitzung am: 30.05.2017 Legende

Einstimmig Stimmen-
mehrheit

Ja Nein Enthaltungen Befangenheit abweichender Beschluss (Rückseite) STR Stadtrat
SKS Schule, Kultur, Soziales
TA Technischer Ausschuss
VWFA Verwaltungs- und Finanzausschuss

NÖ genehm. genehm.
 mit Änd.

abge-
lehnt

zurück-
gestellt

 TA 09.05.17 X

 STR 30.05.17 X

Ausschuss Datum Ö
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Begründung/Sachdarstellung:

Mit Beschluss-Nr.  8/17  wurde  am  30.03.2017  die  Aufstellung  des  Bebauungsplanes  Nr.  47
"Wohngebiet Lauesche Straße" vom Stadtrat beschlossen.

Der vom  Bauamt/Stadtplanung  der  Stadtverwaltung  Delitzsch  erarbeitete  Entwurf  des
Bebauungsplanes verfolgt  als  Zielsetzung  eine  geordnete  städtebauliche  Entwicklung  für  das
Grundstück in  der  Laueschen  Straße  hinter  der  KITA  "St.  Franziskus".  Das  städtebauliche
Konzept, das dem Bebauungsplan zugrunde liegt,  sieht eine lockere,  durchgrünte  Bebauung mit
maximal 7 Einzelhäusern auf 634 m² bis 862 m² großen Grundstücken vor.

Der Bebauungsplan  dient  der  Nachverdichtung  einer  innerstädtischen  Fläche  und  wird  als
Bebauungsplan der  Innenentwicklung  gemäß  §  13a  BauGB  im  beschleunigten  Verfahren  ohne
Durchführung einer  Umweltprüfung  nach  §  2  Abs.  4  BauGB  aufgestellt.  Im  beschleunigten
Verfahren kann  gemäß  §  13a  Abs.  2  Satz  1  BauGB  von  der  frühzeitigen  Unterrichtung  und
Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen werden.

Die Beteiligung der Öffentlichkeit  gemäß § 3 Abs. 2 BauGB erfolgt  im Rahmen einer öffentlichen
Auslegung für  die  Dauer  eines  Monats.  Parallel  dazu  werden  gemäß  §  4  Abs.  2  BauGB  die
Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden am Planverfahren
beteiligt.

Anlage 1:   Planzeichnung
Anlage 2:   textliche Festsetzungen
Anlage 3:   Begründung
Anlage 4:   Artenschutzgutachten 1
Anlage 5:   Artenschutzgutachten 2
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